
Bereich 

Gerätschaft 
Betriebsanweisung Nr. 13  

      

Reinigungsarbeiten 

Anwendungsbereich 

− Reinigungsarbeiten 

Gefahren für Mensch und Umwelt 

− Stürze beim Nass-reinigen von Bodenflächen oder Treppen 

− Stürze von Leitern, Tritten und ungeeigneten Aufstiegen 

− Verletzungen beim Benutzen von Elektrogeräten 

− Verletzungen durch Quetschung, Schlag, Schnitt und Stoß 

− Direkten Kontakt mit Reinigungsmittel 

− Absturz vom Beckenumgang bei entleertem Becken 

− Ertrinken während der Reinigung in Beckennähe 

Schutzmassnahmen und Verhaltensregeln 

− Schutzhandschuhe aus Latex, festes Schuhwerk, Schutzbrille tragen. 

− Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen, danach Hautschutzcreme benutzen. 

− Nicht essen, trinken oder rauchen. 

− Reinigungsflotte nur in den Schmutzwasserkanal entsorgen. 

− Unhandliche oder schwere Lasten nicht alleine tragen. 

− Beim Anheben die Lasten mit geradem Rücken aus der Kniebeuge heraus anheben. Beim 
 Absetzen umgekehrt verfahren. Beim Tragen die Sicht nicht behindern. 

− Bei Leitern und Tritten auf sicheren Stand achten. 

− Niemals unbefugt Geräte und Einrichtungen in Betrieb setzen oder benutzen. 

− Geräte mit erkannten Mängeln, besonders Elektrogeräte, niemals benutzen. 

− Kabel immer gebündelt, übersichtlich und stolperfrei auslegen. 

− Beleuchtung rechtzeitig einschalten. 

− Sicherheitskennzeichen am Arbeitsplatz beachten. 

− Beckenumgänge gegen Absturz sichern bei entleerten Becken 

− Während der Reinigungsarbeiten in unmittelbarer Beckennähe nur mit Schwimmweste arbeiten  

        

Verhalten bei Störungen 

− Erkannte Mängel oder Defekte dem Vorgesetzten melden. 

− Defekte Geräte oder Maschinen nicht mehr benutzen 

 

Verhalten bei Unfällen / Erste Hilfe 

− Bei Personenschäden Erste Hilfe leisten, ggf. Unfallarzt aufsuchen oder Notarzt anfordern. 

− Vorgesetzten informieren. 

− Eintrag in das Verbandbuch. 

 



Instandhaltung / Entsorgung 

− Reparaturen an Geräten und Maschinen niemals selber ausführen; es sei denn, Sie sind darin  

 unterwiesen. 

− Reparaturen an Elektrogeräten dürfen nur durch eine Elektrofachkraft ausgeführt werden. 

Folgen der Nichtbeachtung 

− Verletzungen, Sachschäden 
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